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Gemeinde Rastede
Der Bürgermeister

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2022/204
freigegeben am 17.11.2022

Stab Datum: 04.11.2022
Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Kostenrechnende Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung
- Festsetzung Gebührensatz 2023

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium
Ö 28.11.2022 Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N 06.12.2022 Verwaltungsausschuss
Ö 13.12.2022 Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung
wird für das Jahr 2023 auf 2,89 Euro je cbm Abwasser festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede betreibt eine öffentliche Einrichtung zur zentralen
Schmutzwasserbeseitigung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung werden auf
Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren
sind.

Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2023 sind das Ergebnis 2020,
das vorläufige Ergebnis 2021, die Nachkalkulation 2022 (auf Basis von Planwerten)
und die entsprechenden Mittelanmeldungen für 2023.

Aufwendungen
2020

Ergebnis
2021

vorläufiges
Ergebnis

2022
Nach-

kalkulation

2023
Kalkulation

Sachl. Verw.- u.
Betriebsaufwand

1.343.730,75€ 1.231.974,02 € 1.368.290,00 € 1.893.150,00 €

Abschreibungen 718.124,61 € 755.575,00 € 758.357,00 € 747.000,00 €

Kalkulatorische
Zinsen

33.312,15 € 20.800,00 € 19.900,00 € 25.400,00 €

Aufwendungen
gesamt

2.095.167,51 € 2.008.349,02 € 2.146.547,00 € 2.665.550,00 €



Seite 2 von 4

Im Folgenden werden einzelne Aufwandspositionen erläutert:

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Aufgrund der Zuordnung zusätzlicher Stellenanteile zum Produkt
Abwasserbeseitigung/Schmutzwasser und einem allgemeinen Anstieg der
Personalkosten (unter anderem Tariferhöhung) ist von einer Steigerung der
Personalkosten um 22.200 Euro gegenüber dem Vorjahr auszugehen.

Aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses für die Stromversorgung ist ab
2023 ein deutlicher Anstieg bei den Strompreisen zu verzeichnen. Da die Einrichtung
der zentralen Schmutzwasserbeseitigung mit dem Klärwerk und den Pumpwerken
mit einem Verbrauch von jährlich über 600.000 kWh sehr energieintensiv ist, schlägt
sich die Preiserhöhung sehr deutlich in den Aufwendungen nieder. Gegenüber 2022
müssen rund 328.700 Euro mehr für die Stromversorgung kalkuliert werden.

Um den Fäkalschlamm fachgerecht thermisch zu verwerten, fallen hierfür gegenüber
2022 zusätzliche Kosten in Höhe von rund 111.500 Euro an. Alleine der
Aufwandsansatz für die Schlammbeseitigung beträgt für 2023 zwischenzeitlich
405.500 Euro.

Abschreibungen
Die Höhe der Abschreibungen wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse
entsprechend angepasst und für 2023 in Höhe von 747.000 Euro kalkuliert.

Kalkulatorische Zinsen
Der kalkulatorische Zinssatz wird für 2023 auf 0,29 % festgelegt (2022 = 0,21 %).

Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber 2022 um insgesamt rund 519.900
Euro.

Erträge
Im Rahmen der Schmutzwasserbeseitigung fallen neben den eigentlichen
Gebühreneinnahmen auch Genehmigungsgebühren für erteilte Erlaubnisse zur
Einleitung von Abwasser an. Für 2023 wird hier mit Genehmigungsgebühren in Höhe
von 2.500 Euro kalkuliert. Daneben sind Kosten in Höhe von 7.200 Euro aus der
dezentralen Schmutzwasserbeseitigung für die Aufbereitung der Klärschlammmenge
zu verrechnen. Diese Erträge mindern vorab die Aufwendungen.

Aufwendungen gesamt 2.665.550,00 €

Erträge 9.700,00 €

Gebührenrelevante Kosten 2.655.850,00 €

Festsetzung der Gebühr
Voranzustellen ist, dass zum 31.12.2017 noch ein fortzuschreibender Gebühren-
überschuss von über 1.000.000 Euro bestand. Um diesen hohen Überschuss
entsprechend den Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes
schneller abzubauen, wurde beschlossen, die Gebühr für 2018 auf 2 Euro
abzusenken. Dieser Gebührensatz konnte bis einschließlich 2020 beibehalten
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werden. Für 2021 wurde die Gebühr bereits auf 2,10 Euro und für 2022 auf 2,40
Euro angehoben.

Zum 31.12.2022 zeichnet sich nur noch ein fortzuschreibender Überschuss von
lediglich rund 28.600 Euro ab. Unter Berücksichtigung dieses fortzuschreibenden
Überschusses fließen in die Kalkulation 2023 bereinigte Gesamtaufwendungen in
Höhe von 2.627.250 Euro ein.

Der Maßstab für die Berechnung des Gebührensatzes ist die Abwassermenge.
Aufgrund der bisherigen Entwicklung wird für 2023 weiterhin mit einer
Abwassermenge von 910.000 cbm kalkuliert. Bei umlagefähigen Kosten in Höhe von
2.627.250 Euro ergibt sich ein Gebührensatz in Höhe von 2,89 Euro pro cbm
Abwasser. Die deutliche Steigerung des Gebührensatzes gegenüber dem Vorjahr
(2,40 Euro) ist insbesondere auf den Preisanstieg bei den Stromkosten und die
höheren Kosten bei der Klärschlammbeseitigung zurückzuführen.

Bei einem Gebührensatz von 2,89 Euro ist in der Kalkulation für 2023 mit
Gebühreneinnahmen in Höhe von 2.629.900 Euro auszugehen.

Entwicklung und Fortschreibung
Folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse und die Fortschreibung im Zeitraum
2020 bis 2023:

2020
Ergebnis

2021
vorläufiges
Ergebnis

2022
Nach-

kalkulation

2023
Kalkulation

Aufwendungen
gesamt

2.095.167,51 € 2.008.349,02 € 2.146.547,00 € 2.665.550,00 €

Erträge
gesamt

1.798.347,46 € 1.936.049,59 € 2.193.000,00 € 2.639.600,00 €

Saldo -296.820,05 € -72.299,43 € 46.453,00 € -25.950,00 €

Fortschreibung
Überschuss/ Defizit

54.523,72 € -17.775,71 € 28.677,29 € 2.727,29 €

Unter Berücksichtigung der Kalkulation für 2023 ergibt sich ein fortzuschreibender
Überschuss in Höhe von rund 2.700 Euro.

Gebührenfestsetzung 2023
Für das Jahr 2023 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche
Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung auf 2,89 Euro je cbm Abwasser
festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.
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Anlagen:

Betriebsabrechnungsbogen 2023


